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Exportbetrieben zur Verfügung stehenden Valuta
anrechte können in Abstimmung mit der Deutschen 
Außenhandelsbank AG in Anspruch genommen 
werden. Sie können verwendet werden insbeson
dere:

— für die Finanzierung zusätzlicher Importe von 
Erzeugnissen im Rahmen der Nomenklatur der 
durch die Verbraucher zu planenden Importe. 
Die bilanzierenden Organe sind darüber zu in
formieren

— für die Finanzierung zusätzlicher Leistungs
importe

— für die Finanzierung von Waren- und Leistungs
importen für andere Betriebe, z. B. für Mitglie
der des Kooperationsverbandes, dem der Final
produzent angehört

— für die Bildung von Valutaguthaben bei der 
Deutschen Außenhandelsbank AG, zur Verwen
dung in späteren Zeiträumen.

In Abstimmung mit den zuständigen bilanzierenden 
Organen können die erwirtschafteten Valutaan
rechte auch für Importerzeugnisse, die nicht zur 
Nomenklatur der durch die Verbraucher zu planen
den Importe gehören, eingesetzt werden.

Die Deutsche Außenhandelsbank AG bildet aus den 
angekauften Valutaanrechten der Exportbetriebe 
und vorhandenen Reserven einen Fonds, aus dem 
sie den Betrieben, volkseigenen Kombinaten und 
Einrichtungen Valutaanrechte gegen Zahlung einer 
Prämie in Mark überlassen kann. Da gleichzeitig 
die Gewährung von Devisenkrediten beibehalten 
wird, wird damit die Voraussetzung geschaffen, , 
ökonomisch gerechtfertigte Mehrforderungen an 
Importfonds gegenüber der staatlichen Aufgabe 
auf der Grundlage eigenerwirtschafteter Valuta
anrechte zu planen, zu bilanzieren und durchzu
führen.

Über die staatliche Aufgabe hinausgehende Im
porte können nur dann geplant und durchgeführt 
werden, wenn deren valutaseitige Finanzierung 
aus Valutaanrechten durch Übererfüllung der staat
lichen Aufgaben für den Export, aus Devisenkredi
ten oder aus dem Ankauf von Valutamitteln bei 
der Deutschen Außenhandelsbank AG gesichert ist.

Alle Exporte und Importe auf Grund der verschie
denen Formen der Eigenerwirtschaftung sind 
nicht in den Planentwurf aufzunehmen. Sie sind 
dem jeweils übergeordneten Organ als Planinfor
mation zu übergeben.

5. Zur Gewährleistung dieser Maßnahmen sind alle 
Exporte und Importe in die Material-, Ausrüstungs
und Konsumgüterbilanzen aufzunehmen.

Die eigenverantwortlich geplanten und nach den 
Prinzipien der Eigenerwirtschaftung von Valutamit
teln für den Import durch die Verbraucher vor
gesehenen Importe sind in den Bilanzen informa
tiv gesondert auszuweisen. In den Planentwurf des 
bilanzierenden Organs sind nur die durch das bilan
zierende Organ zu planenden Importe aufzuneh
men (Import laut staatlicher Aufgabe minus der

Importe, die durch die Verbraucher zu planen sind). 
Gleichzeitig übergibt das bilanzierende Organ den 
übergeordneten Organen das Importvolumen für 
die durch die Verbraucher zu planenden Importe 
des Bilanzbereiches unter Nachweis der Einhaltung 
der staatlichen Aufgaben zur Information.

Die entsprechenden Importverbraucher sind ver
pflichtet, bei der Information des bilanzierenden 
Organs über die von ihnen vorgesehenen Importe 
auf Grund der Eigenerwirtschaftung den Nachweis 
der Verfügbarkeit erworbener Valutaanrechte zu 
führen.

Bei volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigten Im
porten ist das bilanzierende Organ berechtigt und 
verpflichtet, in Wahrnehmung seiner Steuerungs
funktion Einspruch zu erheben und von den zu
ständigen Führungsorganen die erforderlichen 
Entscheidungen zu verlangen.

Die Eigenerwirtschaftung von Importmitteln und 
deren Verwendung unterliegt der Kontrolle durch 
die Bank.

Alle Exporte und Importe, unabhängig davon, ob 
sie auf Grund staatlicher Aufgaben oder der ver
schiedenen Formen der Eigenerwirtschaftung ge
plant bzw. vorgesehen werden, sind mit den zu
ständigen Außenhandelsbetrieben abzustimmen.

Diese Abstimmung ist die Grundlage für die über
einstimmende Herausgabe der staatlichen Auflage 
nach WB und AHB durch dje Industrieministe
rien und das Ministerium für Außenwirtschaft. 
Verantwortlich für die Abstimmung mit den zu
ständigen Außenhandelsbetrieben sind:

— für alle Exporte die zuständige WB oder der 
zuständige Wirtschaftsrat des Bezirkes bzw. 
ihm gleichgestellte Organe (für den Export 
kompletter Anlagen die Generallieferanten)

— für die Importe, die durch die Verbraucher zu 
planen sind, deren übergeordnete Organe

— für alle anderen Importe die bilanzierenden Or
gane.

6. In den volkseigenen Betrieben, Kombinaten und 
WB, der Ministerien für Schwermaschinen- und 
Anlagenbau, Verarbeitungsmaschinen- und Fahr
zeugbau, Elektrotechnik und Elektronik sowie in 
weiteren festgelegten Betrieben wird ein ein
heitliches Betriebsergebnis gebildet. Die Bestand
teile des einheitlichen Betriebsergebnisses sind:

— das Ergebnis aus abgesetzter Warenproduktion 
und aus sonstigem Umsatz

— das Ergebnis aus Export und

— der Erlös aus Stimulierungsmitteln (Exportför
derungsprämie, Exportstützung und Export
rückvergütung).

Grundlage für die Berechnung der Nettogewinn
abführung an den Staat ist der Nettogewinn, der 
nach Abzug der Produktionsfondsabgabe vom ein
heitlichen Betriebsergebnis verbleibt. Die Differen-


